
   
LANDRATSAMT REUTLINGEN 
Den 28.10.2019 

KT-Drucksache Nr. X-0058 

 für den Sozial-, Schul- und Kultur-
ausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 

 
 
Haushalt 2020; 
Schaffung einer Stelle im amtsärztlichen Dienst bzw . Kinder- und Jugendgesundheits-
dienst des Sozialdezernats 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Im Kreissozialamt wird eine Arztstelle zur Begutachtung im Rahmen der Bedarfsermitt-

lung nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) im Umfang von 1,0 VZÄ in der Besol-
dungsgruppe A15 geschaffen. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Anstellung zum 
01.07.2020. 

 
2. Die Stelle wird über die Änderungsliste in den Stellenplan aufgenommen. 
 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Gesamtaufwand/ 
Gesamtinvestition:   ca. 113.000,00 EUR 

Anteil Landkreis:   0,00 EUR 

Teilhaushalt: 4  
Produktgruppe: 31.10 (künftig 32.10) 

Im Haushaltsplanentwurf 2020  
veranschlagte Haushaltsmittel:  0,00 EUR 
 
Über die Änderungsliste für  
das Jahr 2020 einzustellen: 
Erträge:  56.500,00 EUR 
Aufwendungen:   56.500,00 EUR 

  
Deckungsvorschlag: Die BTHG-bedingten Personalkosten sind konnexitätsrelevant und sind 
vom Land zu erstatten. 
jährlicher Folgeaufwand:  ca. 113.000,00 EUR 
 
 
Sachdarstellung/Begründung:  
 
I. Kurzfassung 
 
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) verpflichtet den Eingliederungshilfeträger zu einer diffe-
renzierten Bedarfserhebung. In Baden-Württemberg erfolgt diese mit Hilfe des landeseinheit-
lichen Bedarfsermittlungsinstruments Baden-Württemberg (BEI_BW).  
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Als erster Schritt bei der Bedarfsermittlung ist eine medizinische Beurteilung vorgesehen. Sie 
ist damit die „Eingangspforte“ in das System der Eingliederungshilfe. Erst wenn aus ärztli-
cher Sicht festgestellt wird, dass ein Antragssteller zum leistungsberechtigten Personenkreis 
zählt, erfolgt die weitere Hilfeplanung. Diese Prüfung hat somit ein hohes Steuerungspotenti-
al. 
 
Diese medizinische Stellungnahme ist keine Pflichtaufgabe des öffentlichen Gesundheits-
dienstes und kann mit dem bestehenden Personal des Kreisgesundheitsamtes auch nicht 
geleistet werden. Die Stelle führt zu einer deutlich besseren Leistungssteuerung. 
 
Die Dienst- und Fachaufsicht soll auf das Kreisgesundheitsamt übertragen werden. 
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Ausgangssituation 

 
Zur Feststellung einer (wesentlichen) Behinderung im Sinne von § 53 ff. Sozialgesetz-
buch XII (SGB XII) wurde bisher eine medizinische Begutachtung nur in Neufällen der 
Eingliederungshilfe sowie bei Anträgen auf Inklusionsleistungen in Schulen und Kinder-
tageseinrichtungen durchgeführt. Ebenso, wenn die Art der Behinderung nicht eindeutig 
zuzuordnen war. Zum Beispiel ist die Abgrenzung einer geistigen von einer seelischen 
Behinderung im frühen Kindesalter oft schwierig.  
 
Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ändern sich die Anforderungen an die Ermittlung 
des Hilfebedarfs behinderter Menschen grundlegend. Der Bundesgesetzgeber hat in § 
17 Abs. 2 Satz 2 SGB IX den Rehabilitationsträgern und damit auch den Trägern der 
Eingliederungshilfe zur Vorgabe gemacht, dass die sozialmedizinischen Begutachtun-
gen einheitlichen Grundsätzen entsprechen sollen. Nicht die Behinderung steht im Fo-
kus, sondern die Teilhabeeinschränkung, die sich aus der Behinderung ergeben kann. 
Dies ist eine grundlegend andere Vorgehensweise als bisher.  
 
Grundlage für die Begutachtungen ist die Internationale Klassifikation der Krankheiten 
und Behinderungen (International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems der Weltgesundheitsorganisation WHO-ICD 10). Es handelt sich um 
ein sehr differenziertes Verfahren (Anlage 1). Auf diese medizinische Beurteilung baut 
das gesamte weitere Hilfeplanverfahren auf. 
 
Durch die detaillierte medizinische Abklärung unter Einbeziehung der Wechselwirkungen 
des behinderten Menschen und seines Umfelds können aber besser als bisher Fähigkei-
ten und Ressourcen erkannt werden. Auch andere, vorrangige Leistungen wie z. B. 
Rehaansprüche können besser erkannt werden. Daher kommt dieser Beurteilung eine 
erhebliche leistungssteuernde Funktion zu. Sie ist sozusagen der erste Schritt in Rich-
tung Eingliederungshilfe. 
 
Im nächsten Schritt wird dann auf dieser Grundlage durch das Fallmanagement der Ein-
gliederungshilfe gemeinsam mit dem behinderten Menschen geprüft, ob und in welcher 
Form die Behinderung zu einer Einschränkung der Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft führt. Seine Wünsche und Ziele werden, bezogen auf die derzeitige Lebenssitua-
tion, mit einbezogen. 
 
Anschließend werden in einem dritten Schritt der konkrete Hilfebedarf durch das Fall-
management bzw. die Sachbearbeiter*innen der Eingliederungshilfe abgeleitet und die 
notwendigen Leistungen gewährt. 
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Mit dem BTHG besteht die Verpflichtung, in allen Fällen mindestens in 2-jährigem Tur-
nus eine differenzierte Bedarfserhebung und darauf aufbauend eine Teilhabeplanung 
durchzuführen. Sie ist somit jährlich in ca. 1.300 Fällen durchzuführen. 
 
Das Land Baden-Württemberg hat klargestellt, dass diese Aufgabe nicht zu den Aufga-
ben des Gesundheitsamtes nach dem Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
in Baden-Württemberg (ÖGDG) gehört. Das Land stellt daher keine personellen Res-
sourcen zur Verfügung (Anlage 2).  

 
2. Bewertung 

 
Die medizinische Stellungnahme ist de facto die "Eintrittskarte" in das Hilfesystem und 
damit in hohem Maße steuerungsrelevant. Deshalb ist eine Begutachtung durch eigenes 
Personal dringend geboten. Andere Landkreise wollen ebenfalls diesen Weg gehen. 
Beispielsweise hat der Landkreis Karlsruhe für diese Aufgabe bereits 1,5 Arztstellen ge-
schaffen.   
 
Das Land hat im Rahmen der Konnexität den Kostenersatz für die BTHG-bedingten 
Mehraufwendungen ab 2020 grundsätzlich zugesichert. Darin sind auch Mehraufwen-
dungen für zusätzliches Personal enthalten. Allerdings sind derzeit das Kostentableau 
und die Abrechnungsmodalitäten (Pauschalfinanzierung/Spitzabrechnung) bei weitem 
noch nicht geeint. Nachdem in der Gemeinsamen Finanzkommission keine Verständi-
gung erzielt werden konnte besteht das Risiko, dass nicht bzw. nicht alle Personalauf-
wendungen erstattet werden. Davon kann auch diese Stelle betroffen sein. Unabhängig 
davon wird diese Stelle zu einer deutlich besseren Leistungssteuerung führen.  
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